
öffentliche Bekan ntmach ung :

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 und die Entlastung des Bürgermeisters

für das Haushaltsjahr 2023 der Gemeinde Zerrenthin wird hiermit öffentlich bekannt

gemacht.

Der Jahresabschluss liegt mit seinen Anlagen sowie dem abschließenden

Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes Uecker-Randow-

Tal und des Rechnungsprüfungsamtes Wolgast zur Einsichtnahme

vom 26.01.2026 bis 06.02.2026

während der Sprechzeiten

Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:

09.00 - 12.00 Uhr
09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
keine Sprechzeiten (nach Vereinbarung)
09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 15.30 Uhr
09.00 - 12.00 Uhr

in der Stadtvenrualtung Pasewalk, Zimmer 1/01 öffentlich aus

Zerrenthin, den 22.01 .2026

Mei rz
Bürgermeister

Bekanntmachu ngsvermerk:

Bekannt gemacht durch Veröffentlichung auf der Homepage

http://wr,vr,v. pasewalk.de am 23.01 .2026
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Gemeinde Zerrenthin

Beglaubigter Protokollauszug zur

Sitzung der Cemäindeüertretung Zerrenthin vom 10.12.2025

TOP 7. Entlastung des Bürgermeisters 2023

Der Bürgermeister übergibt das wort al seinen stellvertreter Matthias Laskewitz'

Herr Meinherz nimmt auf Grund von Befangenfreit weOer an der Beratung noch an der Abstim-

mung zu diesem Beschluss teil.

Die Beschlussvorlage wird erörtert. lm Ergebnis wird festgelegt:

Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zerrenthin beschließt die Entlastung des Bür'

germeisters ftir das Haushaltsiahr 2A23'

Abstimmungsergebnis:
Ja-stimmen: 5
Nein-stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Gemeinde Zerrenthin, den 17. Dezember 2025
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Gemeinde Zerrenthin

Beglaubigter Protokollauszug zur

Sitzung der Gemäindeüertretung Zerrenthin vom L0.12.2025

TOP 6, Feststellung des Jahresabs chlusses 2023

Beschluss:

Die Gemeindevertretung Zerrenthin beschließt die Feststellung des vom Rechnunqs'

piütr^grärt Wolgasi'g1prutt"r Jahresabschluss der Gemeinde Zerrenthin zum 31'

Dezember 2OZg, aer vä;l-ä""nnung"prüfungsausschuss des Amtes Uecker-Randow'

Tal i. d. F. vom 30.09.2025 akzeptiert wurde'

Die Beschlussvorlage wird besprochen. lm Ergebnis wird festgelegt:

Abstimmungsergebnis:
Ja-stimmen: 6
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Gemeinde Zerrenthin, den L7. Dezember 2025
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Rec sprüfungsaussch uss des Amtes Uecker-Randow'Tal

Abschließender Prüfungsvermerk

zur Prüfung des Jahresabschlusses zum 31 .12'2023

der Gemeinde Zerrenthin

durch den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Uecker'Randow'Tal

Auftrag und Auft ragsdurchführung

Die Gemeinde Zerrenthin hat die Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses per Beschluss

der Gemeindevertretung an das Amt uecker-Randow-Tal übertragen.

Das Amt Uecker-Randow-Tal konstituierte als Pflichtausschuss den

Rechnungsprüfungsausschuss. Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Uecker-Randow

Tal bedient sich wiederum des gemeinsamen Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Wolgast.

Dieser Bericht dient der Berichterstattung an die Gemeindevertretung der

Gemein de Zerrenthin

Gemäß g 1 Abs. 4 Satz 1 des KPG obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss

des Amtes Uecker-Randow-Tal. Hierzu hat dieser sich des Rechnungsprüfungsamtes Wolgast

bedient ($ 1 Abs. 4 Satz 2 KPG).

ln seiner Sitzung vom 30. September 2025 erörlerte der Rechnungsprüfungsausschuss den vom

Rechnungsprüfungsamt erarbeiteten Bericht über die Jahresabschlussprüfung-

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich davon überzeugt, dass die Qualität der Arbeit des

Rechnungsprüfungsamtes den Zwecken der Prüfung des Jahresabschlusses genügt.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich den vom Rechnungsprüfungsamt getroffenen

Feststellungen angeschlossen.

Auf dieser Grundlage wird festgestellt, dass der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss

erläuternden Anlagen den Vorschriften des S 60 KV M-V und der $$ 24bis 48 sowie derSS 50 bis

53 GemHVO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen

Bestimmungen entsprechen und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

der Gemeinde Zerrenthin vermitteln.
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Abschließender Prüfunosvermerk des Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Uecker-Randow-Tal 30.09.2025

Das Rechnungsprüfungsamt hat auf Grundlage seiner Prüffeststellungen einen

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Rechnungsprüfungsausschuss teilt die

Einschätzung des Rechnungsprüfungsamtes.

lm Ergebnis seiner Prüfung hat das Rechnungsprüfungsamt zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

und der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Gemeinde Zerrenthin ergänzend

festgestellt:

Unsere Prüfung hat mit Ausnahme der folgenden Hinweise zu keinen Einwendungen

geführt:

-keine-

Aus dem Jahresabschluss 2022 wurden folgende Hinweise übernommen:

-keine-

Mit diesen Hinweisen steht der Anhang des Bürgermeisters nach den im Rahmen unserer Prüfung

gewonnenen Erkenntnissen und getroffenen Prüfungsfeststellungen im Einklang mit den

tatsächlichen Verhältnissen. Das Rechnungsprüfungsamt Wolgast empfiehlt die Entlastung des

Bürgermeisters.

lm Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gemeinde

entsprechend der vorgelegten Unterlagen ergänzend fest:

Das Vermögen (ohne RAP) beträgt zum 31. Dezember 2023 1.797.A62,94 €.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2023 67,28 %.

Die Verbindlichkeitenquote beträgt zum 31, Dezember 2023 3,97 %.

Die Gemeinde ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet.

Der veranschlagte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 2023 wurde im Haushaltsjahr

beachtet.
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Abschließender Prüfungsvermerk des Rechn nqsau sschuss des Amtes Uecker'Randow-Tal 30.09.2025

l1nter Berücksichtigung des Ergebnisvortrags aus Haushaltsvoriahren ist im Haushaltsiahr ein

Haushaltsausgteich in der Ergebnisrechnung nicht gegeben'

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2AB beträgt

Die Veränderung der Rücklagen beträgt in 2023

Das Jahresergebnis 2a23 beträgt nach veränderung der Rücklagen

Der Ergebnisvortrag aus Haushaltsvoriahren beträgt

lnsgesamt ergeben sich hieraus zu deckende Mittelvon

Die Finanzrechnung weist für 2023 einen Saldo der ordentlichen und

außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus in Höhe von

Nach verrechnung der ptanmäßigen Tilgung für lnvestitionskredite

verbleibt ein negativer Saldo in Höhe von

Der Vortrag des sa/dos der ordentlichen und außerordentlichen

Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung von

tnvestitionskrediten aus Haushaltsvoriahren beträgt

IJnter Berücksichtigung des vortrags aus Haushaltsvoriahren ist im

Haushattsjahr ein Haushaltsausgteich in der Finanzrechnung nicht gegeben

Die tnvestitionsauszahlungen betragen in 2023

Sie srnd durch lnvestitionseinzahlungen finanziert in Höhe von

Die lnvestitionskredite haben unter Berücksichtigung der Tilgungen

abgenommen um

-120.031,76 €.

110.990,29 €.

-9.041,47 €.

827,13 €.

-8.214,34 €.

-81.448,52 €.

-92.918,78 €.

19.249,15 €

63.9W,8A €.

56.243,23 €.

11.470,26 €.
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Abschließender Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Uecker-Randow-Tal 30.09.2025

Die liquiden Mittelhaben insgesamt abgenammen um

Auf

Davon: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheifskasse

Ergänzend zur vorgenannten prüfung des Rechnungsprüfungsamtes
Rechnungsprüfungsausschuss keine eigenen Prüfungshandlungen durchgeführt.

Der Haushaltsausgleich ist in der Ergebnisrechnung und in der Finanzrechnung nicht gegeben.

Seifens der Kommunalaufsicht wurde die Erstettung eines Haushalfssic herungskonzeptes nicht

abgefordeft, aber erstellt.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Veruraltung hat zu folgenden Hinweisen geführt:
-keine-

Aus dem Jahr 2022wurden folgende Hinweise übernommen:

Die Straßenbaubeitragssatzung stammt aus dem Jahr 2001, die Straßenreinigungssatzung

aus dem Jahr 2007. Grundsätzlich wird empfohlen, die alten Satzungen auf Aktualität hin

zu prüfen, ggfs. zu überarbeiten und neu zu fassen. Dabei sollte auch die Anpassung der
Gebühren- und Steuersätze erwogen werden.

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach

unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von Bedeutung
sind.

-98.737,85 €

-13.497,88 €

13.497,88 €.

hat der
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Abschließender Prüfungsvermerk des usschuss des Amtes Uecker-Randow-Tal 30.09.2025

Auf der Grundlage des Berichts zur Jahresabschlussprüfung und der ergänzenden Prüfung

empfiehlt der Rechnungsprüfungsausschuss daher der Gemeindevertretung den geprüften

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2o23 i. d. F. vom 30.09.2025 festzustellen. Gleichzeitig

emp1ehlt der Rechnungspnifungsausschuss die Gemeindevertretung und den Bürgermeister für

das Haushaltsjahr 2023 zu entlasten'

Pasewalk, den 30.09.2025

Ort / Datum

Vorsitzende/r des Rechnungsprüfungsausschusses
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